
Checkliste für Ihr Erstgespräch in unserer Kanzlei
EHESCHEIDUNG
□   Heiratsurkunde
□   Geburtsurkunden der minderjährigen Kinder
□   notarieller Ehevertrag, sofern vorhanden

Wenn Verfahrenskostenhilfe (VKH) für Sie in Betracht kommt, bringen Sie bitte zusätzlich mit:
□   aktuelle schriftliche Einkommensbelege (Lohn-/Gehaltsabrechnungen) für die vergangenen 12 Monate
□   aktuelle Kontoauszüge
□   Mietvertrag
□   Kreditunterlagen mit Zahlungsbelegen
□   Versicherungsbelege

Bei dieser Aufzählung handelt es sich um Beispiele. Bitte fragen Sie gegebenenfalls bei uns nach.

SORGERECHT
Bitte mitbringen, sofern vorhanden:
□   schriftliche Vereinbarungen, die vor dem Jugendamt geschlossen wurden
□   gerichtliche Beschlüsse oder Urteile
□   frühere oder aktuelle anwaltliche Korrespondenz

Wenn Verfahrenskostenhilfe (VKH) für Sie in Betracht kommt, bringen Sie bitte zusätzlich mit:
□   aktuelle schriftliche Einkommensbelege (Lohn-/Gehaltsabrechnungen) für die vergangenen 12 Monate
□   aktuelle Kontoauszüge
□   Mietvertrag
□   Kreditunterlagen mit Zahlungsbelegen
□   Versicherungsbelege

UNTERHALT
□   Wenn Sie Arbeitnehmer sind, bringen Sie bitte die letzten 12 Einzelverdienstabrechnungen Ihres Arbeit-
gebers mit, die das Brutto- und Nettoeinkommen ausweisen sowie den zuletzt ergangenen Steuerbescheid.

□   Wenn Sie selbstständig sind, benötigen wir die vollständigen Einkommenssteuerunterlagen der letzten 
drei Jahre, insbesondere Gewinn- und Verlustrechnungen sowie Bilanzen (bitte sprechen Sie uns hierzu gege-
benenfalls noch einmal an) und die zuletzt ergangenen drei Steuerbescheide nebst zugrundeliegenden Steuer-
erklärungen.

□   Kreditverträge, inkl. Zahlungsnachweise
□   Belege über Kranken(Zusatz)-Versicherungen
□   Urteile, Beschlüsse oder Ähnliches, die bereits ergangen sind

ZUGEWINN
Sofern vorhanden:
□   Vermögensverzeichnisse
□   Kreditunterlagen


